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Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes Außensportanlagen Schulzentrum Feuchtwangen, 
Landkreis Ansbach, für das Haushaltsjahr 2024 

 
Aufgrund des § 12 der Verbandssatzung, Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatzung:  
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt, 
er schließt  
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   59.745 €  
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  60.000 €  
ab.  
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht festgesetzt.  
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  
 

§ 4 
 
Für die Berechnung der Umlagen werden die maßgebenden Jahres-Sollbenutzungsstunden, 
die den Beteiligten für ihre Schulen nach dem Belegungsplan eingeräumt sind, auf 
insgesamt 2.850 festgesetzt.  

A. Verwaltungsumlage  

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 59.745,00 € festgesetzt und nach 
den Sollbenutzungsstunden umgelegt.  

2. Die Verwaltungsumlage wird je Sollbenutzungsstunde auf 20,9632 € festgesetzt.  
3. Die Höhe des Gesamtbetrages für jedes Verbandsmitglied wird wie folgt festgesetzt:  

a) Landkreis Ansbach  2.220 Sollbenutzungsstunden =  46.540 €  
b) Schulverband Mittelschule  
    Feuchtwangen-Land    630 Sollbenutzungsstunden  =  13.205 €  

 
B. Investitionsumlage  

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf 15.000 € festgesetzt und nach den 
Sollbenutzungsstunden umgelegt.  

2. Die Investitionsumlage wird je Sollbenutzungsstunde auf 5,2632 € festgesetzt.  
3. Die Höhe des Gesamtbetrages für jedes Verbandsmitglied wird wie folgt festgesetzt:  

a) Landkreis Ansbach  2.220 Sollbenutzungsstunden =  11.680 € 
 b) Schulverband Mittelschule  
     Feuchtwangen-Land     630 Sollbenutzungsstunden  =    3.320 €  
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 9.000 € festgesetzt.  
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§ 6 
 
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.  
 
Feuchtwangen, den 27.05.2024  
ZWECKVERBAND AUßENSPORTANLAGEN SCHULZENTRUM FEUCHTWANGEN  
 
 
 
gez.  
Patrick Ruh  
Verbandsvorsitzender  
 
 
I. Die Regierung von Mittelfranken als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Satzung geprüft und 
mit Schreiben vom 02.05.2024, Az.: RMF-SG12-1512-14-320-2, keine Einwendungen 
erhoben.  
 
II. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab Bekanntmachung im Rathaus in 
Feuchtwangen, Kirchplatz 2, Zimmer 19, während der Dienststunden der Stadtverwaltung 
öffentlich auf.  
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen auch während des ganzen Jahres 
innerhalb der Dienststunden zur Einsichtnahme bereit.  
 
Feuchtwangen, den 28.05.2024  
ZWECKVERBAND AUßENSPORTANLAGEN SCHULZENTRUM FEUCHTWANGEN  
 
 
gez.  
Patrick Ruh  
Verbandsvorsitzender 

 
 

 

 


